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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anliegend erhalten Sie unsere aktuellen Steuerinformationen. 
 
Hierzu schon mal vorab ein kurzer Einblick in die neue Ausgabe: 
 
Auswärtstätigkeit oder Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte? Die Unter-
scheidung ist steuerlich höchst relevant, weil Fahrtkosten zur ersten 
Tätigkeitsstätte nur in Höhe der Entfernungspauschale abzugsfähig 
sind. Zudem werden keine Verpflegungspauschalen gewährt. Der Bun-
desfinanzhof hat sich mit der Abgrenzung nun für verschiedene Berufs-
gruppen befasst.  
 
Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:  
 

 Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein Jahressteuerge-
setz 2019 vorgelegt. Erfreulich: Entgegen der ursprünglichen 
Absicht gibt es keine steuerverschärfende Änderung bei Sach-
bezügen. 

 
 Erhalten Steuerpflichtige Baukindergeld und lassen sie nach der 

Fertigstellung des Objekts Handwerkerleistungen durchführen, 
dann ist hierfür dennoch eine Steuerermäßigung möglich. Darauf 
hat sich die Finanzverwaltung verständigt. 

 
 Das Bundesfinanzministerium hat die „Grundsätze zur ord-

nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD)“ überarbeitet. Im Kern erfolgte eine An-
passung an die fortschreitende Digitalisierung. 

  

Dipl.-Kfm. 
Andreas Rose 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
  
Dipl.-Kfm. 
Peter Rehbaum 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
 
Dipl.-Betriebsw. 
Gereon Breul 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
 
Dipl.-Kfm. 
Constantin vor dem 
Brocke Mackenbrock 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
 
Dipl.-Betriebsw. 
Stefanie Hollensteiner 
Steuerberaterin 
 
Dipl.-Betriebsw. 
Friederike Sauvigny 1 
Wirtschaftsprüferin 
Steuerberaterin 
 
Dipl.-Kffr., Master of Laws 
Kristin Koch 
Steuerberaterin * 
 
Bachelor of Laws 
Sarah Sicking 
Steuerberaterin * 
 
Magistra Artium (M.A.) 
Antje Bock 
Steuerberaterin * 
 
* angestellt tätig 
 
1 Fachberaterin für Unter- 
  nehmensnachfolge 
  (DStV e.V.) 

 

 

 



 

Heinrichs  Rose  &  Collegen 
W I R T S C H A F T S P R Ü F E R • S T E U E R B E R A T E R  

 
- 2 - 

 

 

 
Falls Sie keine weiteren Mandantenbriefe erhalten möchten, können Sie einfach auf diese E-
Mail antworten und uns einen kurzen Hinweis geben. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Rose 
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ALLE STEUERZAHLER

Entfernungspauschale: Bundesfinanzhof zur Bestimmung  
der ersten Tätigkeitsstätte

| Durch die steuerliche Reisekostenreform gilt erstmals für den Veranlagungszeitraum 2014 der 
Begriff der ersten Tätigkeitsstätte (zuvor regelmäßige Arbeitsstätte). In mehreren Entscheidungen 
hat der Bundesfinanzhof nun für verschiedene Berufsgruppen herausgestellt, in welchen Fällen 
eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt. |

Hintergrund 

Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeitsort um 
eine erste Tätigkeitsstätte oder um eine Aus-
wärtstätigkeit handelt, hat das u. a. folgende 
steuerliche Konsequenzen:

�◼ Steuerliche Auswirkungen

Erste Tätigkeitsstätte: 
�� Entfernungspauschale (0,30 EUR je Entfer-
nungskilometer zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte)

�� grundsätzlich keine Verpflegungspauschale 

Auswärtstätigkeit:
�� „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR je gefahre-
nen Kilometer)

�� grundsätzlich Verpflegungspauschale je nach 
Abwesenheitszeiten 

Nach § 9 Abs. 4 S. 1 Einkommensteuergesetz 
(EStG) ist erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste be-
triebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines 
verbundenen Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) 
oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, 
der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.

Die Zuordnung erfolgt vorrangig anhand der 
dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen 
sowie die diese ausfüllenden Absprachen und 
Weisungen durch den Arbeitgeber.

Typische Fälle einer dauerhaften Zuordnung 
sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG aufgeführt:

�� unbefristetes Tätigwerden,
�� Tätigwerden für die Dauer des Dienstverhält-
nisses,

�� Tätigkeit über einen Zeitraum von mehr als 
48 Monaten.

Fehlt eine solche dienst- oder arbeitsrechtliche 
Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte oder ist sie 

nicht eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte die be-
triebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer 
dauerhaft

�� typischerweise arbeitstäglich oder
�� je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder 
mindestens ein Drittel seiner vereinbarten 
regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.

Zuordnung durch den Arbeitgeber 

In seiner aktuellen Rechtsprechung hat der 
Bundesfinanzhof herausgestellt, dass zu den 
arbeits- oder dienstrechtlichen Weisungen und 
Verfügungen alle schriftlichen, aber auch münd-
lichen Absprachen oder Weisungen zählen. 

Beachten Sie | Da die Zuordnung nicht aus-
drücklich erfolgen muss, ist sie auch konklu-
dent möglich. Neben der arbeitsrechtlichen Zu-
ordnung zu einer betrieblichen Einrichtung be-
darf es keiner gesonderten Zuweisung zu einer 
ersten Tätigkeitsstätte für einkommensteuer-
rechtliche Zwecke. 

Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer aus der 
ex ante Sicht (also im Voraus) nach den arbeits-
rechtlichen Festlegungen an einer ortsfesten 
betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers,  
eines verbundenen Unternehmens oder eines 
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten tätig wer-
den sollte.

Im Gegensatz zur Meinung der Finanzverwal-
tung muss die arbeitsrechtliche Zuordnungsent-
scheidung für ihre steuerliche Wirksamkeit nicht 
dokumentiert werden.

Umfang der Tätigkeit 

Ist der Arbeitnehmer einer bestimmten Tätig-
keitsstätte arbeitsrechtlich zugeordnet, kommt 
es auf den qualitativen Schwerpunkt der Tätig-
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keit, die der Arbeitnehmer dort ausübt oder aus-
üben soll, entgegen der bis 2013 geltenden 
Rechtslage nicht mehr an. 

Ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer am Ort 
der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in gerin-
gem Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die 
er arbeitsvertraglich schuldet und die zu dem 
von ihm ausgeübten Berufsbild gehören.

Die vorgenannten Ausführungen gelten bei-
spielsweise für einen Polizeibeamten im Strei-
fendienst: Die unbefristete Zuordnung zu sei-
ner Dienststelle und die dortige Vornahme von 
Hilfs- und Nebentätigkeiten (z. B. Schreibar-
beiten und Dienstantrittsbesprechungen) be-
gründen eine erste Tätigkeitsstätte. Dass er 
schwerpunktmäßig außerhalb der Polizei-
dienststelle im Außendienst tätig ist, darauf 
kommt es nicht an.

Auch eine Pilotin war in der Revision unterle-
gen. Da sie in den auf dem Flughafengelände 
gelegenen Räumen der Airline in gewissem 
Umfang auch Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Flugvor- und Flugnachbereitung zu er-
bringen hatte, verfügte sie dort über eine erste 
Tätigkeitsstätte. Unerheblich war somit, dass 
sie überwiegend im internationalen Flugver-
kehr tätig war. 

MERKE | Der Bundesfinanzhof wies zudem dar-
auf hin, dass auch ein großflächiges und ent-
sprechend infrastrukturell erschlossenes Gebiet 
(z. B. Werksanlage, Betriebsgelände, Bahnhof 
oder Flughafen) als (großräumige) erste Tätig-
keitsstätte in Betracht kommt.

Befristete und unbefristete  
Arbeitsverhältnisse

Eine Zuordnung ist unbefristet, wenn die Dauer 
der Zuordnung zu einer Tätigkeitsstätte aus der 
ex ante Sicht nicht kalendermäßig bestimmt ist 
und sich auch nicht aus Art, Zweck oder Be-
schaffenheit der Arbeitsleistung ergibt.

Mit zwei weiteren Urteilen (zu Leiharbeitern und 
Hafenarbeitern) hat sich der Bundesfinanzhof 
auch zu befristeten Arbeitsverhältnissen geäu-
ßert: Eine erste Tätigkeitsstätte liegt vor, wenn 
der Arbeitnehmer für die Dauer des befristeten 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses an einer orts-
festen betrieblichen Einrichtung tätig werden soll. 

Erfolgt während der Befristung eine Zuordnung 
zu einer anderen Tätigkeitsstätte, stellt letztere 
keine erste Tätigkeitsstätte mehr dar, weshalb 
ab diesem Zeitpunkt wieder die Dienstreise-
grundsätze (Reisekosten mit 0,30 EUR je gefah-
renen Kilometer) Anwendung finden. Dies hat 
der Bundesfinanzhof für den Fall eines Leihar-
beitnehmers entschieden. 

Zu den Fahrtkosten eines Gesamthafenarbei-
ters hat der Bundesfinanzhof nicht abschließend 
entschieden. Vielmehr muss das Finanzgericht 
nun im zweiten Rechtsgang prüfen, ob über-
haupt ortsfeste Einrichtungen vorliegen.

Quelle | BFH, PM Nr. 43 vom 18.7.2019; zu Polizeibeamten: 

BFH-Urteil vom 4.4.2019, Az. VI R 27/17; zu Leiharbeitern: BFH-

Urteil vom 10.4.2019, Az. VI R 6/17; zu Piloten: BFH-Urteil vom 

11.4.2019, Az. VI R 40/16; zu Luftsicherheitskontrollkräften: BFH-

Urteil vom 11.4.2019, Az. VI R 12/17; zu Hafenarbeitern: BFH-Ur-

teil vom 11.4.2019, Az. VI R 36/16

ALLE STEUERZAHLER

Jahressteuergesetz 2019: Regierungsentwurf liegt vor
| Die Bundesregierung hat am 31.7.2019 den „Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förde-
rung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ (kurz Jahressteuerge-
setz 2019) beschlossen. Enthalten ist u. a. die nationale Umsetzung der EU-Vorgaben für ein einheitli-
ches Mehrwertsteuersystem (sogenannte Quick Fixes) zum 1.1.2020. Betroffen sind vor allem innerge-
meinschaftliche Lieferungen, Konsignationslager und Reihengeschäfte. |

Elektromobilität, Jobticket, Dienstrad

Lieferfahrzeuge: Für neue, rein elektrische 
Lieferfahrzeuge soll eine Sonderabschreibung 

von 50 % im Jahr der Anschaffung eingeführt 
werden – und zwar zusätzlich zur regulären 
Abschreibung. Die Regelung soll von 2020 bis 
Ende 2030 befristet werden.
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Firmenwagen: Seit 2019 greift bei der Dienstwa-
genbesteuerung nur die halbe Bemessungs-
grundlage für die private Nutzung eines betrieb-
lichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybrid-
elektrofahrzeugs. Diese Maßnahme ist bis Ende 
2021 befristet und soll nun bis Ende 2030 stufen-
weise verlängert werden.

Ladevorrichtung: Das elektrische Aufladen  
eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im 
Betrieb des Arbeitgebers ist bis Ende 2020 steu-
erfrei. Das gleiche gilt für die zeitweise Über-
lassung einer betrieblichen Ladevorrichtung 
zur privaten Nutzung. Beide Maßnahmen sollen 
bis Ende 2030 verlängert werden.

Jobticket: Zu Beginn 2019 wurden Jobtickets 
steuerfrei gestellt – allerdings unter Anrech-
nung auf die Entfernungspauschale. Hier will der 
Gesetzgeber nun nachbessern, d. h. künftig kann 
die Ausgabe eines Jobtickets mit 25 % durch den 
Arbeitgeber pauschal versteuert werden. Dafür 
soll die Anrechnung auf die Entfernungspau-
schale entfallen.

Fahrräder: Seit 2019 ist die Überlassung eines 
betrieblichen Fahrrads durch den Arbeitgeber 
steuerfrei, wenn dies zusätzlich zum regulären 
Arbeitslohn erfolgt. Die bis Ende 2021 befristete 
Steuerbefreiung soll bis Ende 2030 verlängert 
werden.

Weitere Änderungen im Überblick

„Wohnen für Hilfe“ bezeichnet Wohnmodelle, in 
denen etwa Ältere, die in einer relativ großen 
Wohnung leben, Jüngeren (oft Studierenden) 
ein Zimmer zur Verfügung stellen. Statt Miete 
zu zahlen, leisten die Mitbewohner Hilfe im All-
tag. Bisher fallen dabei für beide Seiten Steuern 
an (einerseits Einkünfte aus Vermietung bzw. 
andererseits Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Tätigkeit). Künftig (Inkrafttreten: am Tag nach 

der Gesetzesverkündung) soll die „Wohnen für 
Hilfe“-Konstellation unter gewissen Vorausset-
zungen steuerfrei sein.

Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, 
die der Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit des Arbeitnehmers dienen (z. B. Computer-
kurse, die nicht arbeitsplatzbezogen sind), sol-
len steuerfrei sein (Inkrafttreten: am Tag nach 
der Gesetzesverkündung). 

Die jeweiligen Verpflegungspauschalen sollen 
ab 2020 erhöht werden – und zwar von 24 EUR 
auf 28 EUR und von 12 EUR auf 14 EUR.

Auf E-Books und digitale Zeitungen soll der 
Umsatzsteuersatz von 7 % angewandt werden, 
was bisher nur bei gedruckten Medienproduk-
ten gilt (Inkrafttreten: am Tag nach der Geset-
zesverkündung). 

Keine steuerverschärfende  
Änderung bei Sachbezügen

Kostenlose oder verbilligte Sachbezüge bleiben 
bis zu einer monatlichen Freigrenze von 44 EUR 
(brutto) steuer- und sozialabgabenfrei. Im Refe-
rentenentwurf war noch vorgesehen, den Begriff 
der nicht-begünstigten Geldleistung in Abgren-
zung zum begünstigten Sachbezug (steuerver-
schärfend) neu zu definieren. Auch die Anwen-
dung der bisherigen Gutscheinmodelle sollte 
eingeschränkt werden. Im Regierungsentwurf 
ist eine Anpassung aber nicht mehr enthalten, 
sodass wohl „alles beim Alten“ bleibt.

Quelle | Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-

schriften (Regierungsentwurf vom 31.7.2019); Mitteilung der 

Bundesregierung vom 31.7.2019 „Steuerliche Anreize für Elek-

troautos“; Mitteilung des BMF vom 31.7.2019 „Kabinett be-

schließt weitere steuerliche Förderung der Elektromobilität“

ALLE STEUERZAHLER

Grunderwerbsteuer: Bundesregierung will Share Deals eindämmen

| Die Bundesregierung hat eine Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes auf den Weg gebracht, die 
zum 1.1.2020 in Kraft treten soll. Der Grund: Immobilieninvestoren sollen die Grunderwerbsteuer künf-
tig nicht mehr so leicht umgehen können. |
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Hintergrund

Bislang nutzen einige Immobilieninvestoren ein 
Schlupfloch: Statt einer Immobilie kaufen sie 
Anteile an der Firma, die Eigentümerin der Im-
mobilie ist. Die sogenannten Share Deals bleiben 
grunderwerbsteuerfrei, solange Investoren we-
niger als 95 % der Unternehmensanteile kaufen. 

Das Problem für den Fiskus: Häufig übernehmen 
mitgebrachte Co-Investoren die restlichen Anteile. 
Nach einer Wartezeit von fünf Jahren können 
beide die Anteile steuerfrei vereinen. 

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregie-
rung darauf verständigt, dieses Prozedere ein-
zudämmen, was nun durch die Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes erfolgen soll.

Beabsichtigte Änderungen

Die Bundesregierung plant insbesondere fol-
gende Änderungen:

�� Die Beteiligungsgrenze soll von 95 % auf  
90 % gesenkt werden.

�� Die Haltefrist der Anteile soll von fünf auf 
zehn Jahre erhöht werden.

�� Zudem sollen die Regelungen auch für Kapi-
talgesellschaften gelten, statt wie bisher nur 
für grundbesitzende Personengesellschaften.

Quelle | Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergeset-

zes (Regierungsentwurf vom 31.7.2019); Mitteilung der Bundes-

regierung vom 31.7.2019 „Grunderwerbsteuer | Share Deals 

werden eingedämmt“

ALLE STEUERZAHLER

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen trotz Baukindergeld

| Mit dem Baukindergeld wird der erstmalige Erwerb von Wohneigentum oder die Neuanschaffung 
von Wohnraum gefördert. Handwerkerleistungen sind nicht Inhalt der Förderung. Daher schließt 
die Gewährung von Baukindergeld eine Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen nicht aus – im Unterschied zu anderen Förderprogrammen der KfW-Bankengruppe für 
investive Maßnahmen der Bestandssanierung. |

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen erhalten Steuerpflichtige 
eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der 
Aufwendungen (nur Lohnkosten), höchstens 
1.200 EUR im Jahr. Dies gilt nach dem gesetzli-
chen Ausschluss jedoch nicht für öffentlich ge-

förderte Maßnahmen, für die zinsverbilligte Dar-
lehen oder steuerfreie Zuschüsse beansprucht 
werden.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, Verfügung vom 18.6.2019, 

Az. VI 3012 - S 2296b - 025

ALLE STEUERZAHLER

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim nur bei  
unverzüglicher Selbstnutzung

| Unter gewissen Voraussetzungen können Familienheime vererbt werden, ohne dass Erbschaft-
steuer anfällt. Eine Bedingung ist, dass der Erwerber die Wohnung unverzüglich zur Selbstnutzung 
für eigene Wohnzwecke bestimmt. Mit diesem Kriterium hat sich der Bundesfinanzhof nun näher 
befasst. |

Die vom Erblasser vorher selbst genutzte Wohn-
immobilie kann steuerfrei vererbt werden, wenn 
das Familienheim vom Ehegatten bzw. einge-

tragenen Lebenspartner weitere 10 Jahre lang 
bewohnt wird. Erben Kinder oder Enkel (ver-
storbener Kinder), ist darüber hinaus zu beach-
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ten, dass die Steuerbefreiung auf eine Wohnflä-
che von 200 qm begrenzt ist. Wird die Grenze 
überschritten, unterliegt der übersteigende Teil 
der Erbschaftsteuer. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Steuerbe-
freiung ist, dass die Erben das Familienheim 
unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmen müssen.

�◼ Sachverhalt

Der Steuerpflichtige und sein Bruder beerbten 
zusammen ihren am 5.1.2014 verstorbenen Va-
ter. Zum Nachlass gehörte ein Zweifamilien-
haus mit einer Wohnfläche von 120 qm, das der 
Vater bis zu seinem Tod allein bewohnt hatte. 
Die Brüder schlossen am 20.2.2015 einen Ver-
mächtniserfüllungsvertrag, nach dem der Steu-
erpflichtige das Alleineigentum an dem Haus 
erhalten sollte. Die Eintragung in das Grund-
buch erfolgte am 2.9.2015. Renovierungsange-
bote holte der Steuerpflichtige ab April 2016 ein. 
Die Bauarbeiten begannen im Juni 2016.

Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, ohne 
die Steuerbefreiung für Familienheime zu be-
rücksichtigen – und zwar zu Recht, wie nun der 
Bundesfinanzhof entschied.

Der Erwerber muss die Wohnung unverzüglich, 
d. h. ohne schuldhaftes Zögern zur Selbstnut-
zung für eigene Wohnzwecke bestimmen. Un-
verzüglich erfolgt eine Handlung nur, wenn sie 
innerhalb einer nach den Umständen des Einzel-
falls zu bemessenden Prüfungs- und Überle-
gungszeit vorgenommen wird. Angemessen ist 
regelmäßig ein Zeitraum von sechs Monaten 
nach dem Erbfall.

Wird die Selbstnutzung der Wohnung erst nach 
Ablauf von sechs Monaten aufgenommen, kann 

ebenfalls eine unverzügliche Bestimmung zur 
Selbstnutzung vorliegen. Allerdings muss der 
Erwerber in diesem Fall darlegen und glaub-
haft machen, 

�� zu welchem Zeitpunkt er sich zur Selbstnut-
zung der Wohnung für eigene Wohnzwecke 
entschlossen hat, 

�� aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug 
nicht früher möglich war und 

�� warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat. 

Solche Gründe können z. B. vorliegen, wenn sich 
der Einzug wegen einer Erbauseinanderset-
zung zwischen den Miterben verzögert. Dem Er-
ben ist es grundsätzlich auch nicht anzulasten, 
wenn sich eine Renovierung deshalb länger hin-
zieht, weil nach Beginn der Renovierungsarbei-
ten ein gravierender Mangel der Wohnung ent-
deckt wird, der vor dem Einzug beseitigt werden 
muss. 

MERKE | Je größer der zeitliche Abstand zwi-
schen dem Erbfall und dem tatsächlichen Einzug 
ist, umso höhere Anforderungen sind an die Dar-
legung des Erwerbers und seine Gründe für die 
verzögerte Nutzung der Wohnung zu stellen.

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige erst im 
April 2016 Angebote von Handwerkern eingeholt 
und damit überhaupt erst mit der Renovierung 
begonnen. Gründe für diese Verzögerung hatte 
der Steuerpflichtige nicht dargelegt. Der Bun-
desfinanzhof wies zudem darauf hin, dass der 
Steuerpflichtige noch nicht einmal bis zum Tag 
der mündlichen Verhandlung vor dem Finanz-
gericht (d. h. zwei Jahre und acht Monate nach 
dem Erbfall) in das Haus eingezogen war.

Quelle | BFH-Urteil vom 28.5.2019, Az. II R 37/16, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 210073; BFH, PM Nr. 44 vom 25.7.2019

KAPITALANLEGER

Verkauf wertloser Aktien: Positive Neuausrichtung wird  
wohl nicht lange Bestand haben

| Ein steuerrelevanter Aktienverkauf liegt auch vor, wenn der Verkaufspreis die Transaktionskosten nicht 
übersteigt. Somit können Verluste aus derartigen Aktienverkäufen mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 
verrechnet werden. In seiner Entscheidung – der sich das Bundesfinanzministerium nun angeschlossen 
hat – stellte der Bundesfinanzhof heraus, dass eine zu berücksichtigende Veräußerung weder von der 
Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der Veräußerungskosten abhängig ist. |
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Beachten Sie | Das Bundesfinanzministerium 
beanstandet es nicht, wenn die geänderte Auf-
fassung zum Veräußerungsbegriff für die Kapi-
talertragsteuererhebung erstmals auf Kapital-
erträge angewendet wird, die ab dem 1.1.2020 
zufließen.

Geplante Neuregelung

Als Reaktion auf die neuere Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs, wonach der endgültige 
Ausfall einer Kapitalforderung in der privaten 
Vermögenssphäre nach Einführung der Abgel-
tungsteuer zu einem steuerlich anzuerkennen-
den Verlust führt, plant der Gesetzgeber eine 
steuerzahlerunfreundliche Neuregelung. 

Mit dem „Gesetz zur weiteren steuerlichen För-
derung der Elektromobilität und zur Änderung 

weiterer steuerlicher Vorschriften“ soll der Ver-
äußerungsbegriff in § 20 Einkommensteuerge-
setz eingeschränkt werden. Danach sollen die 
Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung so-
wie die Ausbuchung oder Übertragung wertlo-
ser Wirtschaftsgüter mit Wirkung ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2020 nicht mehr als Veräu-
ßerung anzusehen sein. Etwaige Verluste wären 
dann steuerlich unbeachtlich.

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.5.2019, Az. IV C 1 - S 

2252/08/10004 :026, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210337; BFH-

Urteil vom 24.10.2017, Az. VIII R 13/15; BFH-Urteil vom 12.6.2018, 

Az. VIII R 32/16; Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-

schriften (Regierungsentwurf vom 31.7.2019)

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Ordnungsgemäße Buchführung: Neufassung der GoBD  
mit Wirkung ab 2020

| Das Bundesfinanzministerium hat die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD)“ überarbeitet. Die GoBD waren erstmals 2014 veröffentlicht worden. In der Zwischenzeit ist 
jedoch die Digitalisierung fortgeschritten, sodass eine Anpassung an den technischen Fortschritt 
nötig geworden ist. |

Die 42 Seiten umfassende Verwaltungsanwei-
sung behandelt u. a. die zeitgerechte Erfassung 
von Geschäftsvorfällen, die Unveränderbarkeit 
der Buchungen und Daten, die Aufbewahrung 
von (digitalen) Unterlagen sowie die Verfahrens-
dokumentation digitaler Abläufe. 

Beachten Sie | Wesentliche Teile gelten nicht 
nur für buchführungspflichtige Unternehmer. 
So müssen auch Einnahmen-Überschussrech-
ner Aufzeichnungen und Unterlagen nach § 147 
Abs. 1 Abgabenordnung aufbewahren.

Neuerungen

Die Anpassungen halten sich in Grenzen. Hin-
zuweisen ist insbesondere darauf, dass Cloud-
Systeme nunmehr explizit in den Anwendungs-
bereich der GoBD einbezogen sind.

Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Bu-
chungsbelege in Papierform empfangen und 
danach elektronisch bildlich erfasst (z. B. ge-
scannt oder fotografiert), ist das hierdurch ent-
standene elektronische Dokument so aufzube-
wahren, dass die Wiedergabe mit dem Original 
bildlich übereinstimmt, wenn es lesbar ge-
macht wird. Die neuen GoBD weisen darauf hin, 
dass eine bildliche Erfassung mit den verschie-
densten Geräten erfolgen kann, also z. B. auch 
mit dem Smartphone.

PRAXISTIPP | Zulässig ist auch eine bildliche 
Erfassung mit einem Smartphone im Ausland, 
wenn die Belege im Ausland entstanden sind 
bzw. empfangen wurden und dort direkt erfasst 
werden (z. B. bei Belegen über eine Auslands-
dienstreise).
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Erfolgt im Zusammenhang mit einer genehmig-
ten Verlagerung der elektronischen Buchfüh-
rung ins Ausland eine ersetzende bildliche Er-
fassung, wird es nicht beanstandet, wenn die 
papierbasierten Ursprungsbelege zu diesem 
Zweck an den Ort der elektronischen Buchfüh-
rung verbracht werden. Die bildliche Erfassung 
muss zeitnah zur Verbringung der Papierbelege 
ins Ausland erfolgen.

Bei Umwandlung (Konvertierung) aufbewah-
rungspflichtiger Unterlagen in ein unterneh-
menseigenes Format (Inhouse-Format) sind 
grundsätzlich beide Versionen zu archivieren, 
derselben Aufzeichnung zuzuordnen und mit 
demselben Index zu verwalten sowie die konver-
tierte Version als solche zu kennzeichnen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist nun aber auch 
die Aufbewahrung der konvertierten Fassung 
ausreichend. 

Für jedes Datenverarbeitungssystem (DV-Sys-
tem) ist eine übersichtlich gegliederte Verfah-
rensdokumentation erforderlich, aus der In-
halt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-

Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich 
sind. Explizit geregelt wurde nun, dass Änderun-
gen historisch nachvollziehbar sein müssen.

Zur Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im 
Kassenbuch wurde Folgendes aufgenommen: 
Eine kurzzeitige gemeinsame Erfassung von 
baren und unbaren Tagesgeschäften im Kas-
senbuch ist regelmäßig nicht zu beanstanden. 
Dies gilt aber nur, wenn die im Kassenbuch er-
fassten unbaren Tagesumsätze (z. B. EC-Karten-
umsätze) gesondert kenntlich gemacht sind und 
nachvollziehbar unmittelbar nachfolgend wieder 
aus dem Kassenbuch auf ein gesondertes Konto 
aus- bzw. umgetragen werden. Zudem muss die 
Kassensturzfähigkeit gegeben sein.

Beachten Sie | Die neuen GoBD sind auf Be-
steuerungszeiträume anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2019 beginnen. Es wird nicht bean-
standet, wenn der Steuerpflichtige die Grund-
sätze dieses Schreibens auf Besteuerungszeit-
räume anwendet, die vor dem 1.1.2020 enden.

Quelle | BMF-Schreiben vom 11.7.2019, Az. IV A 4 - S 
0316/19/10003 :001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 209958

ARBEITNEHMER

Transferkurzarbeitergeld: Für Aufstockungsbeträge gibt es  
keine Steuersatzermäßigung
| Aufstockungsbeträge zum Transferkurzarbeitergeld sind nicht als Entschädigung ermäßigt zu be-
steuern. Es handelt sich vielmehr um laufenden Arbeitslohn, wie der Bundesfinanzhof zu Zahlungen 
einer Transfergesellschaft im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses entschieden hat. |

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Aktualisiertes Datenschema für die E-Bilanz 

| Den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung müssen Unternehmer grundsätzlich 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermitteln. Das Bundes-
finanzministerium hat nun das aktualisierte Datenschema der Taxonomien (Version 6.3) als amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz veröffentlicht (unter www.iww.de/s2916). |

Die neuen Taxonomien sind für die Bilanzen der 
Wirtschaftsjahre zu verwenden, die nach dem 
31.12.2019 beginnen (Wirtschaftsjahr 2020 oder 
2020/2021). Es wird aber nicht beanstandet, 
wenn diese auch für das Wirtschaftsjahr 2019 
oder 2019/2020 verwendet werden. Die Übermitt-

lungsmöglichkeit wird für Testfälle voraussicht-
lich ab November 2019 gegeben sein; für Echt-
fälle ab Mai 2020.

Quelle | BMF-Schreiben vom 2.7.2019, Az. IV C 6 - S 2133-

b/19/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210021
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Gehaltsnachzahlungen können Elterngeld erhöhen 

| Nachgezahlter laufender Arbeitslohn, den der Elterngeldberechtigte außerhalb der für die Be-
messung des Elterngelds maßgeblichen 12 Monate vor dem Monat der Geburt des Kindes (Bemes-
sungszeitraum) erarbeitet hat, ist der Bemessung des Elterngelds zugrunde zu legen, wenn er im 
Bemessungszeitraum zugeflossen ist. Denn entscheidend ist, welches Einkommen der Berechtigte 
im Bemessungszeitraum hat. So lautet eine aktuelle Entscheidung des Bundessozialgerichts. |

Der im Streitfall beklagte Landkreis war des-
halb nicht berechtigt, die von der Steuerpflichti-
gen im Juni 2013 vor dem Bemessungszeitraum 
(Juli 2013 bis Juni 2014) erarbeitete Gehalts-
nachzahlung bei der Berechnung des Eltern-
gelds auszuklammern. Maßgeblich war viel-

mehr, dass ihr diese Gehaltsnachzahlung im 
August 2013 und damit im Bemessungszeit-
raum tatsächlich zugeflossen war.

Quelle | BSG-Urteil vom 27.6.2019, Az. B 10 EG 1/18 R, unter 

www.iww.de, Abruf-Nr. 209644; BSG, PM Nr. 25 vom 27.6.2019

�◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger wechselte – nach mehr als 
24 Jahren Beschäftigungszeit – wegen der Still-
legung eines Werkes des Arbeitgebers zu einer 
Transfergesellschaft. Für die einvernehmliche 
Aufhebung des Beschäftigungsverhältnisses 
zahlte der bisherige Arbeitgeber eine Abfindung. 
Gleichzeitig schloss der Steuerpflichtige mit der 
Transfergesellschaft ein befristetes Arbeitsver-
hältnis für die Dauer von zwei Jahren ab. Das 
Ziel: Eröffnung von Qualifizierungsmöglichkei-
ten und Verbesserung der Arbeitsmarktchan-
cen. Den Steuerpflichtigen trafen arbeitsver-
traglich geregelte Mitwirkungs- und Teilnahme-
pflichten. Ein Beschäftigungsanspruch bestand 
nicht.

Grundlage für das neue Arbeitsverhältnis mit der 
Transfergesellschaft war die Gewährung von 
Transferkurzarbeitergeld gemäß § 111 des Dritten 
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB III). Die Transferge-
sellschaft verpflichtete sich zur Zahlung eines 
Zuschusses zum Transferkurzarbeitergeld. 

Das Finanzamt behandelte die Aufstockungsbe-
träge als laufenden (normalen) Arbeitslohn. 
Demgegenüber war der Steuerpflichtige der 
Auffassung, es handele sich um eine ermäßigt 
zu besteuernde Entschädigung für den Verlust 
seines früheren Arbeitsplatzes. Das Finanzge-
richt Münster schloss sich dieser Meinung an, 
weshalb das Finanzamt die Revision bestritt und 
hier letztlich erfolgreich war.

Hintergrund: Der Gesetzgeber gewährt bei Ent-
schädigungen eine ermäßigte Besteuerung 

(sogenannte Fünftel-Regelung). Dabei muss es 
sich um eine Leistung handeln, die als Ersatz 
für entgangene oder entgehende Einnahmen 
gewährt wird, d. h. an die Stelle weggefallener 
oder wegfallender Einnahmen tritt. Die Leis-
tung muss unmittelbar durch den Verlust von 
steuerbaren Einnahmen bedingt und dazu be-
stimmt sein, diesen Schaden auszugleichen so-
wie auf einer neuen Rechts- oder Billigkeits-
grundlage beruhen.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind die Vor-
aussetzungen für eine ermäßigte Besteuerung 
nicht erfüllt. Die Aufstockungsbeträge sind dem 
Steuerpflichtigen aus dem mit der Transferge-
sellschaft geschlossenen Arbeitsverhältnis zu-
geflossen und durch dieses unmittelbar veran-
lasst. Sie stellen eine Gegenleistung für die vom 
Steuerpflichtigen aus dem Arbeitsverhältnis ge-
schuldeten Arbeitnehmerpflichten dar. 

Beachten Sie | Der Annahme von Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit steht nicht ent-
gegen, dass der Steuerpflichtige keinen An-
spruch auf Beschäftigung hatte und die Trans-
fergesellschaft zur tatsächlichen Beschäfti-
gung auch nicht verpflichtet war. Der Bundesfi-
nanzhof begründete dies damit, dass ein Ar-
beitgeber auf die Arbeitsleistung eines Mitar-
beiters auch ganz verzichten kann, ohne dass 
dies Einfluss auf den Bestand des Arbeitsver-
hältnisses hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.3.2019, Az. IX R 44/17, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 209361; BFH, PM Nr. 36 vom 13.6.2019
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Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |
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Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2019 bis 
zum 31.12.2019 beträgt -0,88 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

909-2019

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 -0,88 Prozent

vom 1.7.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent

vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 -0,88 Prozent

vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent

vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 09/2019
| Im Monat September 2019 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.9.2019

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 10.9.2019

�� Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.9.2019

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.9.2019

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.9.2019

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 
13.9.2019. Es wird an dieser Stelle nochmals da-
rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschon-
frist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Septem-
ber 2019 am 26.9.2019.
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